
Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung I Punkt 21 der öffentlichen Sitzung am 12.02.2004

Vorlage Nr. 04-F-04-0001

Antrag auf Einsetzung eines Akteneinsichtsausschusses gem. § 50 II HGO bezüglich 
Abrechnung der "Kunstsommer 2002 und 2003"
- Antrag des Fraktionsstatusinhabers DIE REPUBLIKANER vom 04.02.2004 -

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

es wird ein Akteneinsichtsausschuss gebildet, der Einsicht in alle Akten nimmt, die mit der 
finanziellen Abwicklung der sogenannten Kunstsommer 2002 und 2003 in Zusammenhang stehen.

Beschluss Nr. 0094
 
1. Der Antrag des Fraktionsstatusinhabers DIE REPUBLIKANER vom 04.02.2004 betr.

                     Antrag auf Einsetzung eines Akteneinsichtsausschusses

ist angenommen, ohne dass es einer Abstimmung bedarf.

2. Zur Wahrnehmung der Aufgaben eines Akteneinsichtsausschusses wird der 
Revisionsausschuss bestimmt.

3. In Abstimmung mit dem antragstellenden Fraktionsstatusinhaber wird der Antrag 
dahingehend korrigiert, dass sich die Akteneinsicht lediglich auf die Abrechnung des 
Kunstsommers 2002 bezieht.

4. Die Festlegung des Sitzungstermins, Sitzungsortes usw. erfolgt in Abstimmung mit dem 
Magistrat (Dezernat VIII) über die Geschäftsstelle.

   

1. Der Vorsitzenden  Wiesbaden,          . 02.2004
des Revisionsausschusses
mit der Bitte um Kenntnisnahme

2. Fraktionsstatusinhaber DIE REPUBLIKANER
mit der Bitte um weitere Veranlassung zu Ziff. 4

3. Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin

Der Magistrat Wiesbaden,           .02.2004
   -16-

Dezernat I/16
Dezernat VIII zu Punkt 4. Diehl
mit der Bitte um weitere Veranlassung Oberbürgermeister
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